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1. ZONENEINTEILUNG 1. ZONENEINTEILUNG  
1.1 Bauzonen ES 1.1 Bauzonen ES  
Kernzone K1 III Kernzone K1 III  
Kernzone K2 III Kernzone K2 III  
Quartiererhaltungszone „Höfli“ Q II Quartiererhaltungszone „Höfli“ Q II  
Zentrumszone Z  III Zentrumszone Z III  
Wohnzone W 1.0 II Wohnzone W 1.0 II  
Wohnzone W 1.4 II Wohnzone W 1.4 II  
Wohnzone W 1.7 II Wohnzone W 1.7 II  
Wohnzone W 2.2 II Wohnzone W 2.2 II  
Wohnzone W 2.5 II Wohnzone W 2.5 II  
Wohnzone mit  
Gewerbeerleichterung 

 
WG a 

 
III 

Wohnzone mit 
Gewerbeerleichterung 

 
WG a 

 
III 

 

Wohnzone mit  
Gewerbeerleichterung 

 
WG b 

 
III 

Wohnzone mit 
Gewerbeerleichterung 

 
WG b 

 
III 

 

Gewerbezone G III Gewerbezone G III  
Industriezone I IV Industriezone I IV  
Zone für öffentliche Bauten Oe 1  Zone für öffentliche Bauten Oe 1   
- Strandbad, ARA, Seewasser-

pumpwerk 
 III - Strandbad, ARA, Seewasser-

pumpwerk 
 III  

- übrige Nutzungen  II - übrige Nutzungen  II  
Zone für öffentliche Bauten Oe 2  Zone für öffentliche Bauten Oe 2   
- Kehrichtwerk, Werkgebäude, 

Bahnhofareale Uetikon und 
Männedorf 

 III - Kehrichtwerk, Werkgebäude, 
Bahnhofareale Uetikon und 
Männedorf 

 III  

- übrige Nutzungen  II - übrige Nutzungen  II  
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1.2 Freihaltezone und Erholungszonen 1.2 Freihaltezone und Erholungszonen  
Kommunale Freihaltezone F – Kommunale Freihaltezone F –  
Erholungszone für Sportanlagen Ea – Erholungszone für Sportanlagen Ea –  
Erholungszone für  
Familiengärten 

 
Eb 

 
– 

Erholungszone für  
Familiengärten 

 
Eb 

 
– 

 

1.3 Reservezone R – 1.3 Reservezone R –  

 

2. ZONENPLAN / ERGÄNZUNGSPLÄNE / 
KERNZONENPLÄNE 

2. ZONENPLAN / ERGÄNZUNGSPLÄNE / 
KERNZONENPLÄNE 

 

   
 2.1 Massgebende Pläne  
Für die Abgrenzung der Zonen ist der Zonen-
plan Massstab 1:5000 massgebend. Die Wald- 
und Gewässerabstandslinien sowie die Aus-
sichtsschutzbereiche sind in Ergänzungsplänen 
Massstab 1:1000 und 1:500 dargestellt. Für die 
Kernzonen gelten die Kernzonenpläne Mass-
stab 1:1000 und 1:500. Die Ergänzungspläne 
und Kernzonenpläne gehen dem Zonenplan 
vor. 

a. der Zonenplan 1:5'000 
b. die Ergänzungspläne 1:1'000 und 1:500 

für die Wald- und Gewässerabstandsli-
nien sowie für die Aussichtsschutzberei-
che 

c. die Kernzonenpläne Nrn. 1 bis 7 und 9 
bis 11, 1:1'000 und 1:500 

 
 
 
 
 
Die Kernzone Büelen, bisher Kernzonenplan 
Nr. 8, entfällt. 

   
 2.2 Amtliche Vermessung  
 Für die Zoneneinteilung ist der geneh-

migte Zonenplan 1:5’000 massgebend. 
Die genaue Abgrenzung der Zonen so-
wie der genaue Verlauf von Gewässer- 
und Waldabstandslinien sind in der amt-
lichen Vermessung definiert. 
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3. KERNZONEN 3. KERNZONEN  
   
 3.1 Zweck   
 Die Kernzonen bezwecken den Erhalt 

und die örtlich strukturgerechte Erneue-
rung der jeweiligen Dorfkerne unter Ein-
schluss der charakteristischen Strassen-
räume und der Umgebungsgestaltung. 

Auf eine Differenzierung des Zweckartikels 
nach K1 und K2 wird verzichtet, weil der Zweck 
für alle Kernzonen gleich ist. 

   
 3.2 Gestaltungsgrundsätze  
3.6.1 Bauten haben sich in ihrer Gestaltung 

und Stellung gut in die gewachsene 
Siedlungsstruktur einzuordnen. 

3.2.1 In den Kernzonen werden an die archi-
tektonische und ortsbauliche Gestaltung 
besonders hohe Anforderungen gestellt. 
Neu- und Umbauten sollen zur Erhaltung 
und Erneuerung der Dorfkerne beitragen. 
Bauten und Anlagen müssen sich sowohl 
in ihrer Gesamtwirkung als auch in ein-
zelnen Teilen wie Situierung und Aus-
mass, Gestaltung und Architektur, Glie-
derung und Dachform, Materialien und 
Farbgebung, Terrain- und Umgebungs-
gestaltung sowie Strassenraum gut in die 
Siedlungsstruktur einordnen. 

Bauten, Anlagen und Umschwung haben sich 
besonderes gut in die Siedlungsstruktur einzu-
ordnen. Dabei ist namentlich den folgenden 
Merkmalen gebührend Beachtung zu schen-
ken: 
• Kubische Erscheinung (Form, äussere Ab-

messungen, Raumbildung, Massstäblich-
keit)  

• Fassaden (Geschosszahl, Struktur, Gliede-
rung, Sockel) 

• Dächer (Form, Neigung, Firstrichtung, Dach-
abschlüsse, Dachaufbauten, Dachflächen-
fenster) 

• Materialien und Farben (Gliederung, Kontra-
ste) 

• Fenster und Türen (Anordnung, Glasanteile, 
Proportionen) 

• Energiegewinnungsanlagen (Integration, 
Farben) 
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3.6.3 Bei Bauprojekten mit besonders guter 
Gestaltungsqualität können Abweichun-
gen von der ortskernüblichen Gestaltung 
zugelassen werden. 

3.2.2 Bei Bauprojekten mit besonders guter 
Gestaltungsqualität können Abweichun-
gen von den Vorschriften über die Stel-
lung, die Dachform, die Dach- und die 
Umgebungsgestaltung zugelassen wer-
den. Bauprojekte, welche die Abwei-
chungen beanspruchen, haben die An-
forderungen gemäss Ziffer 12.7.2 sinn-
gemäss zu erfüllen. Abweichungen von 
den Grundmassen (Ziffern 3.4.1, 3.5.1) 
sowie vom Strassenabstand (Ziffer 3.8.4) 
sind nicht zulässig. Ergänzend finden die 
nachstehenden Regelungen Anwendung: 
- Bei schwarz bezeichneten Gebäuden 

sind lediglich Abweichungen von der 
Dachgestaltung gestattet. 

- Bei Neubauten darf hinsichtlich der 
Stellung von den Bestimmungen über 
die Fassadenbereiche nicht abgewi-
chen werden. 

 

3.1.4 Geringfügige Abweichungen sind zuläs-
sig oder können angeordnet werden: 
- zur gestalterischen Verbesserung 
- im Interesse der Wohnhygiene, der 

Verkehrssicherheit, des Ortsbild-
schutzes 

- oder sofern dies für die geänderte 
Nutzweise des Gebäudes erforderlich 
ist. 

3.2.3 Geringfügige Abweichungen sind zuläs-
sig oder können angeordnet werden: 
- zur gestalterischen Verbesserung 
- im Interesse der Wohnhygiene, der 

Verkehrssicherheit, des Ortsbildschut-
zes 

- oder sofern dies für die geänderte 
Nutzweise des Gebäudes erforderlich 
ist. 

Als geringfügige Abweichungen können solche 
in Betracht gezogen werden, welche im 
Rahmen und Umfang des Anzeigeverfahrens 
gemäss § 14 BBV (Bauverfahrensverordnung) 
gestattet sind. 
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 3.2.4 Bei baulichen Änderungen an bestehen-
den Gebäuden sind Abweichungen von 
den Vorschriften über die Stellung der 
Fassaden und die Dachform zulässig, 
wenn diese der behindertengerechten 
Erschliessung des Gebäudes dienen. 
Diese Regelung gilt grundsätzlich auch 
für die in den Kernzonenplänen 
"schwarz" bezeichneten Gebäude oder 
Gebäudeteile, sofern ihr keine überwie-
genden Interessen des Denkmal- oder 
des Ortsbildschutzes entgegenstehen. 
Derartige bauliche Massnahmen müssen 
eine besonders gute Gestaltungsqualität 
aufweisen. 

Weitergehende Abweichungen sollen, sofern 
sie den Anliegen, welche sich aus dem alters- 
und behindertengerechten Bauen ergeben, 
dienen, nicht ausgeschlossen werden. 

 3.2.5 Für sämtliche Bauvorhaben, ausgenom-
men untergeordnete und solche mit ge-
ringfügigen Abweichungen, ist mit den 
Baugesuchsunterlagen eine nachvoll-
ziehbare ortsbauliche Analyse einzurei-
chen. Aus dieser muss die Begründung 
der guten Einordnung der geplanten Bau-
ten in die Siedlungsstruktur hervorgehen. 
Wenn es für die Beurteilung notwendig 
ist, kann der Hochbau- und Planungsaus-
schuss ein Modell 1:500 oder andere ge-
eignete Visualisierungen verlangen. 
Sämtliche Kosten gehen zulasten der 
Bauherrschaft. 

Geringfügige Abweichungen gemäss Ziff. 3.2.3 
gelten als untergeordnet und erfordern kein 
Fachgutachten. Wichtig im Sinne der Transpa-
renz ist die Klärung der Kostenfrage. Die 
räumliche Darstellung der dritten Dimension ist 
für eine umfassende Beurteilung hilfreich. 
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3.1 Ersatzbauten und entsprechende Um-
bauten 

3.3 Umbauten und Ersatzbauten  

3.1.1 Die kubische Erscheinung der im Zonen-
plan oder in den Kernzonenplänen 
schwarz bezeichneten Gebäude oder 
Gebäudeteile muss erhalten werden. 
Umbauten oder Ersatzbauten dürfen nur 
an der bisherigen Stelle und in den Aus-
massen des bestehenden Altbaues er-
stellt werden. Sie müssen die wesentli-
chen gestalterischen Elemente des Alt-
baues übernehmen. Das Ausmass wird 
bestimmt durch die vorhandene Gebäu-
degrundfläche, die bestehenden Gebäu-
dehöhen und Firsthöhen. 

3.3.1 Die kubische Erscheinung der in den 
Kernzonenplänen schwarz bezeichneten 
Gebäude oder Gebäudeteile muss er-
halten werden. Umbauten oder Ersatz-
bauten dürfen nur an der bisherigen Stel-
le und in den Ausmassen des bestehen-
den Altbaues erstellt werden. Sie müs-
sen die wesentlichen gestalterischen 
Elemente des Altbaues unter Einschluss 
der Geschosszahl übernehmen. Das 
Ausmass wird bestimmt durch die vor-
handene Gebäudegrundfläche, die be-
stehenden Gebäudehöhen und First-
höhen. Vorbehalten bleiben Unterschutz-
stellungen. 

In der Regel wird das Ausmass bestimmt durch 
die primären Abmessungen des Gebäude-
grundrisses, die bestehenden Gebäudehöhen 
und Firsthöhen.  
Unterschutzstellungen waren bisher nicht 
ausdrücklich vorbehalten. 

3.1.2 Gebäude, deren Giebel- oder Trauffas-
saden in den Kernzonenplänen mit einer 
Fassadenlinie gekennzeichnet sind, 
müssen diese Linie und die bisherige 
Gebäudehöhe, die bisherige Geschoss-
zahl sowie die wesentlichen gestalteri-
schen Elemente dieser Fassaden über-
nehmen. 

3.1.2 streichen Auf die Festlegung von Fassadenlinien wird 
verzichtet.  
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3.1.3 Alle übrigen bestehenden Gebäude dür-
fen ungeachtet von kantonalen und 
kommunalen Massvorschriften an der 
bisherigen Stelle und in den Ausmassen 
des bestehenden Altbaues um- oder 
wiederaufgebaut werden, sofern sie die 
bisherige Erscheinung übernehmen oder 
im Sinne des gewachsenen Ortsbildes 
verbessern. 

3.3.2 Alle übrigen bestehenden Gebäude dür-
fen ungeachtet von kantonalen und 
kommunalen Massvorschriften an der 
bisherigen Stelle und in den Ausmassen 
des bestehenden Altbaues um- oder 
wiederaufgebaut werden, sofern sie die 
bisherige Erscheinung übernehmen oder 
im Sinne des gewachsenen Ortsbildes 
verbessern sich gut in das Ortsbild ein-
fügen. 

Die Übernahme der kubischen Erscheinung ist 
für das Ortsbild von grösserer Bedeutung als 
die Nachahmung des bisherigen Erscheinungs-
bildes. 

3.1.4 Geringfügige Abweichungen sind zuläs-
sig oder können angeordnet werden: 
- zur gestalterischen Verbesserung 
- im Interesse der Wohnhygiene, der 

Verkehrssicherheit, des Ortsbildschut-
zes 

- oder sofern dies für die geänderte 
Nutzweise des Gebäudes erforderlich 
ist. 

à neu in Ziffer 3.2.3  

3.1.5 Vorbehalten bleibt die Einhaltung des 
kantonalrechtlichen Gewässerabstandes. 

3.3.3 Vorbehalten bleibt die Einhaltung des 
kantonalrechtlichen Gewässerabstandes.  
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3.2 Neubauten und entsprechende Um-
bauten in der K1 

3.4 Neubauten und entsprechende Um-
bauten in der K1 

 

3.2.1 Sofern nicht Ziffer 3.1 zur Anwendung 
gelangt, gelten die in den Kernzonenplä-
nen eingetragenen Grundmasse. 

3.2.1 streichen Entfällt, da in den Kernzonenplänen der K1 
keine Grundmasse mehr eingetragen sind. 

3.2.2 Für die in den Kernzonenplänen schraf-
fierten Zonenteile gelten zusätzlich fol-
gende Grundmasse: 

3.4.1 Für die in den Kernzonenplänen schraf-
fierten Zonenteile Sofern nicht Ziffer 3.3 
zur Anwendung gelangt, gelten zusätz-
lich die folgenden Grundmasse: 

 

anrechenbares  
Dachgeschoss 

 
max. 

 
1 

anrechenbares  
Dachgeschoss 

 
max. 

 
1 

 

   Vollgeschosse max. 2* Vollgeschosszahl bisher im Kernzonenplan 
festgelegt 

anrechenbares  
Untergeschoss 

 
max. 

 
1 

anrechenbares  
Untergeschoss 

 
max. 

 
1** 

 

Grundabstand min. 3.5 m Grenzabstand  min. 3.5 m Die Bezeichnung „Grenzabstand“ bestimmt die 
nötige Entfernung zwischen Fassade und 
massgebender Grenzlinie abschliessend; ein 
Mehrlängen- und Mehrhöhenzuschlag fällt 
ausser Ansatz. 

   Gebäudehöhe max. 7.5 m Entspricht demselben Mass wie in K2 
   Gesamthöhe max. 12.5 m Entspricht demselben Mass wie in K2 
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 Gebäudelänge max. 30.0 m Gebäudelänge :   Die Bezeichnung der Kernzone Blatten / Suren-
bach wird auf diejenige im Kernzonenplan 
abgestimmt. 

   Kernzone Dorf 
max. 30.0 m 

   Kernzone Langacker*** 
   Kernzone Blatten /  

Surenbach 

max. 22.0 m    Kernzone  
Langenbaum 

   Kernzone Sunnenfeld   
1 

  Gebäudetiefe max.  14.0 m  
Baumassenziffer für 
besondere Gebäude 

max. 0.2 m3/m2 Baumassenziffer für 
besondere Gebäude 

max.  0.2 m3/m2  

 * In den im Kernzonenplan Dorf speziell 
bezeichneten Bereichen sind maximal 
drei Vollgeschosse zulässig. Die maxi-
mal zulässige Gebäudehöhe beträgt dort  
10.5 m und die Gesamthöhe maximal 
15.5 m. 

In diesen Bereichen bestehen heute mehrere 
dreigeschossige Bauten. 

 ** Ein anrechenbares Untergeschoss ist 
nur gestattet, wenn es aufgrund des Ver-
laufs des gewachsenen Bodens natürlich 
anfällt und wenn für dessen Belichtung 
keine Veränderungen am gewachsenen 
Boden erforderlich werden. 

 

 *** In der Kernzone Langacker gilt berg-
seitig der alten Landstrasse eine Gebäu-
delänge von maximal 22.0 m. 

Die Analyse hat gezeigt, dass eine Gebäude-
länge von 22.0 m die obere Grenze darstellt. 
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Der Grundabstand erhöht sich auf der 
Hauptwohnseite um 3 m, wenn das Erd-
geschoss vollumfänglich oder teilweise 
dem Wohnen dient. 

streichen Der grössere Grundabstand bei Wohnnutzung 
im Erdgeschoss stellt eine verdeckte Gewerbe-
privilegierung dar. Bei einer Gewerbenutzung 
im Bereich des Erdgeschosses ergeht daraus 
keine verbesserte Wohnhygiene für die Woh-
nungen in den oberen Geschossen. 

Die in den Kernzonenplänen eingetra-
gene Baumassenziffer darf um max. 0.3 
erhöht werden, sofern das Mehrvolumen 
dauernd gewerblich genutzt wird. 

streichen Entfällt, da in der Kernzone K1 keine Bau-
massenziffer mehr zur Anwendung gelangt. 

 3.4.2 Innerhalb den in den Kernzonenplänen 
mit Baubegrenzungslinien bezeichneten 
Bereichen für eingeschossige Anbauten 
gilt eine grösste Höhe von 4.0 m für 
Flachdächer bzw. 5.0 m für Schrägdä-
cher. 

Für eine Festlegung im Kernzonenplan ist fol-
gerichtig eine Bestimmung in der Bau- und Zo-
nenordnung aufzuführen. Für eingeschossige 
Anbauten hat eine solche bisher gefehlt. 

3.2.3 Die Hälfte der Baumassenziffer für Be-
sondere Gebäude kann der Baumas-
senziffer für Hauptgebäude zugeschla-
gen werden, sofern die Pflichtparkplätze 
– ohne die Besucherparkplätze – die 
Baumassenziffer belastend im Hauptge-
bäude erstellt werden. 

3.2.3 streichen Entfällt, da in der K1 keine Baumassenziffer 
mehr gilt und die bauliche Dichte über die pri-
mären Baubestimmungen geregelt werden. 
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3.3 Neubauten und entsprechende Um-
bauten in der K2 

3.5 Neubauten und entsprechende Um-
bauten in der K2 

 

3.3.1 Sofern nicht Ziffer 3.1 zur Anwendung 
gelangt, gelten folgende Grundmasse: 

3.5.1 Sofern nicht Ziffer 3.3 zur Anwendung 
gelangt, gelten folgende Grundmasse: 

 

 Baumassenziffer für Hauptgebäude  Baumassenziffer für Hauptgebäude:  
Kernzone Allenberg 

max. 2.0 m3/m2 

Kernzone Allenberg 

max. 2.0 m3/m2 

Die Kernzone Büelen wird aufgehoben. 
 Kernzone Büelen Kernzone Büelen 

Kernzone Schellen Kernzone Hasenacker 
Kernzone Hasenacker Kernzone Hofen 
Kernzone Hofen Kernzone Schellen 
Kernzone Uf Dorf max. 2.2 m3/m2 Kernzone Auf Dorf max. 2.2 m3/m2 Die Bezeichnung der Kernzone Auf Dorf wird 

auf diejenige im Kernzonenplan abgestimmt. 
Baumassenziffer für 
besondere Gebäude 

 
max. 

 
0.2 m3/m2 

Baumassenziffer für 
besondere Gebäude 

 
max. 

 
0.2 m3/m2 

 

   Vollgeschosse  max. 2  
   Dachgeschoss max. 1  
   anrechenbares  

Untergeschoss 
 
max. 

 
1* 

 

Grundabstand min. 3.5 m Grenzabstand  min. 3.5 m Die Bezeichnung „Grenzabstand“ bestimmt die 
nötige Entfernung zwischen Fassade und 
massgebender Grenzlinie abschliessend, ein 
Mehrlängen- und Mehrhöhenzuschlag fällt 
ausser Ansatz. 

Gebäudehöhe max. 7.5 m Gebäudehöhe max. 7.5 m  
Gesamthöhe max. 12.5 m Gesamthöhe  max. 12.5 m  
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Gebäudelänge  max. 30.0 m Gebäudelänge: max. 30.0 m  
   Kernzone Allenberg 

max. 27.0 m 
 

   Kernzone Hasenacker  
   Kernzone Auf Dorf  
   Kernzone Büelen 

max. 22.0 m 
Die Kernzone Büelen wird aufgehoben. 

   Kernzone Hofen  
   Kernzone Schellen  

 Gebäudetiefe max. 14.0 m  
 * Ein anrechenbares Untergeschoss ist 

nur gestattet, wenn es aufgrund des Ver-
laufs des gewachsenen Bodens natürlich 
anfällt und wenn für dessen Belichtung 
keine Veränderungen am gewachsenen 
Boden erforderlich werden. 

 

3.3.2 Die Aufteilung der Nutzung auf Dach-, 
Unter- und Vollgeschosse ist innerhalb 
des zulässigen Gebäudevolumens, be-
grenzt durch die Gebäude- und Gesamt-
höhe, frei wählbar. 

3.3.2 streichen Entfällt, da Geschosszahlen vorgesehen sind. 

3.3.3 Der Grundabstand erhöht sich auf der 
Hauptwohnseite um 3 m, wenn das Erd-
geschoss vollumfänglich oder teilweise 
dem Wohnen dient. 

3.3.3 streichen Der grössere Grundabstand bei Wohnnutzung 
im Erdgeschoss stellt eine verdeckte Gewerbe-
privilegierung dar. Bei einer Gewerbenutzung 
im Bereich des Erdgeschosses ergeht daraus 
keine verbesserte Wohnhygiene für die Woh-
nungen in den oberen Geschossen. 
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3.3.4 Die Baumassenziffer darf um max. 0.4 
erhöht werden, sofern die Mehrvolumen 
dauernd gewerblich genutzt werden. 

3.5.2 Die Baumassenziffer darf um max. 
0.4 m3/m2 erhöht werden, sofern die 
Mehrvolumen dauernd gewerblich ge-
nutzt werden. Mit der baurechtlichen Be-
willigung sind Nebenbestimmungen zu 
verbinden und diese im Grundbuch als 
Anmerkungen eintragen zu lassen, die 
sichern, dass während des Bestandes 
der baulichen Anlage das Mehrvolumen 
der gewerblichen Nutzweise vorbehalten 
bleibt. 

Für die gewerbliche Nutzweise der Mehr-
volumen ist eine Sicherung in der BZO auf-
zunehmen.  

3.3.5 Die Hälfte der Baumassenziffer für Be-
sondere Gebäude kann der Baumassen-
ziffer für Hauptgebäude zugeschlagen 
werden, sofern die Pflichtparkplätze – 
ohne die Besucherparkplätze – die Bau-
massenziffer belastend im Hauptge-
bäude erstellt werden.  

3.5.3 Die Hälfte der Baumassenziffer für Be-
sondere Gebäude kann der Baumassen-
ziffer für Hauptgebäude zugeschlagen 
werden, sofern die Pflichtparkplätze – 
ohne die Besucherparkplätze – die Bau-
massenziffer belastend im Hauptge-
bäude erstellt werden. 

 

   
 3.6 Grenzbau (K1 und K2)  

 3.6.1 Bei Um- und Ersatzbauten ist der zustim-
mungsfreie Grenzbau im vorhandenen 
Umfang gestattet.  

 

 3.6.2 Bei Neubauten ist der Grenzbau bis zur 
zonengemässen Gebäudelänge gestat-
tet, wenn an ein bestehendes Gebäude 
angebaut oder gleichzeitig gebaut wird 
und der Nachbar zustimmt. 
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3.4 Nutzweise 3.7 Nutzweise (K1 und K2)  
In den Kernzonen sind Wohnungen und 
höchstens mässig störende Betriebe zu-
lässig. 

In den Kernzonen sind Wohnungen und 
höchstens mässig störende Betriebe zu-
lässig. 

 

   
3.5 Stellung von Neubauten 3.8 Stellung von Neubauten (K1 und K2)  
3.5.1 Bezeichnen die Kernzonenpläne Mantel-

linien oder Baubegrenzungslinien, so 
dürfen Neubauten mit ihren Fassaden 
bis auf diese Linien gebaut werden. 

3.8.1 Bezeichnen die Kernzonenpläne Mantel-
linien oder Baubegrenzungslinien, so 
dürfen Neubauten mit ihren Fassaden bis 
an diese Linien gebaut werden. 

Mantellinien sind nicht mehr vorgesehen. 

 3.8.2 Bezeichnen die Kernzonenpläne Fassa-
denbereiche, so muss zumindest eine 
Fassade der Neubauten, unbesehen der 
Lage und Tiefe der betroffenen Grund-
stücke, in den entsprechenden Bereich 
gestellt werden.  

Als neues Instrument werden die Fassadenbe-
reiche eingeführt. Diese legen mit einem defi-
nierten Spielraum von 2 m fest, wo zumindest 
eine Fassade eines Neubaus angeordnet wer-
den muss. Im Unterschied zu den bisher vor-
handenen Fassadenlinien ergeben sich aus 
den Fassadenbereichen keine Vorgaben hin-
sichtlich Gestaltung und dritter Dimension des 
Gebäudekörpers. 

3.5.2 Bezeichnen die Kernzonenpläne zwin-
gende Mantellinien oder zwingende 
Baubegrenzungslinien, so müssen Neu-
bauten mit ihren Fassaden diese einhal-
ten. Es gilt ein Projektierungsspielraum 
von +/- 1 m. 

3.5.2 streichen Zwingende Mantellinien und zwingende Bau-
begrenzungslinien sind nicht mehr vorgesehen. 
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3.5.3 Das Bauen auf oder das Näherbauen an 
die Strassengrenze ist gestattet, bzw. 
vorgeschrieben, wo es durch die in den 
Kernzonenplänen eingezeichneten Bau-
begrenzungslinien oder Mantellinien er-
möglicht oder durch zwingende Baube-
grenzungslinien oder zwingende Mantel-
linien verlangt wird. 

3.8.3 Das Bauen auf oder das Näherbauen an 
die Strassengrenze ist gestattet, bzw. 
vorgeschrieben, wo es durch die in den 
Kernzonenplänen eingezeichneten Bau-
begrenzungslinien oder Mantellinien er-
möglicht oder durch zwingende Baube-
grenzungslinien oder zwingende Mantel-
linien Fassadenbereiche verlangt wird. 

Damit wird die Stellung von Neubauten zum öf-
fentlichen Raum vorgegeben. 

 3.8.4 Soweit keine Baulinien, Baubegren-
zungslinien oder Fassadenbereiche vor-
handen sind, gilt ein minimaler Strassen-
abstand von 3.5 m an Gemeindestrassen 
und -wegen sowie 6.0 m an Staatsstras-
sen. 

Die Reduktion des Strassenabstandes von 
bisher 6.0 m auf 3.5 m an Gemeindestrassen 
ermöglicht ein besseres Eingehen auf die in 
Kernzonen typischen engeren räumlichen 
Gegebenheiten. 

3.5.4 Besondere Gebäude im Sinne des § 273 
PBG können ungeachtet der Mantellinien 
erstellt werden. Für die Grenzabstände 
gilt Ziffer 10.1. 

3.8.5 Besondere Gebäude im Sinne des § 273 
PBG können ungeachtet der Mantellinien 
Bestimmungen über die Stellung von 
Neubauten erstellt werden. Für die 
Grenzabstände gilt Ziffer 10.1. Vorbe-
halten bleiben die ordentlichen Weg- und 
Strassenabstände gemäss Ziffer 3.8.4. 
Für die Grenzabstände kommt Ziffer 
11.1.2 BZO zur Anwendung. 

 

 3.8.6 Bei der Berechnung der Gebäudelänge 
sind besondere Gebäude sowie einge-
schossige Gebäude und Gebäudeteile 
mit einzubeziehen, sofern deren grösste 
Höhe 4.0 m übersteigt. 

Die Bestimmung ermöglicht ein Zusammen-
bauen von niederen bzw. eingeschossigen Ge-
bäudeteilen. Das im Ortsbild vorhandene Mu-
ster wird damit übernommen.  
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 3.9 Freihaltebereiche  
  In den in den Kernzonenplänen bezeich-

neten Freihaltebereichen sind neben 
Grün- und Freiflächen lediglich besonde-
re Gebäude, Zufahrten und offene  
Pflichtabstellplätze bis zur erforderlichen 
Anzahl (Grenzbedarf) gestattet. 

Wo es die Verhältnisse zulassen und erfordern 
wird in Anwendung von § 238 Abs. 3 PBG mit 
den baurechtlichen Bewilligungen die Ausge-
staltung der Freihaltebereiche im Einzelnen be-
stimmt.  
Die Anordnung von offenen Abstellplätzen soll 
bis zur erforderlichen Pflichtabstellplatzzahl 
gemäss den Ziffern 11.6.1 und 11.6.2 BZO 
auch innerhalb der ausgeschiedenen Freihalte-
bereiche nicht ausgeschlossen werden. 

   
3.6 Gestaltung   
3.6.1 Bauten haben sich in ihrer Gestaltung 

und Stellung gut in die gewachsene 
Siedlungsstruktur einzuordnen. 

à  neue Ziffer 3.2.1  

3.6.2 Beispielgebend für die Gestaltung und 
Materialgebung der Neu-, Ersatz- und 
Umbauten sind die schwarz bezeichne-
ten oder mit einer Fassadenlinie gekenn-
zeichneten Gebäude der näheren Um-
gebung. 

3.6.2 streichen  

3.6.3 Bei Bauprojekten mit besonders guter 
Gestaltungsqualität können Abweichun-
gen von der ortsüblichen Gestaltung zu-
gelassen werden. 

à  neue Ziffer 3.2.2  
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3.7 Dachgestaltung 3.10 Dachgestaltung (K1 und K2)  
3.7.1 Es sind nur Schrägdächer in ortskernüb-

licher Neigung, Gestaltung und Material-
gebung zulässig. Bei eingeschossigen 
Gebäudeteilen und bei besonderen Ge-
bäuden sind auch andere Dachformen 
gestattet. 

3.10.1 Es sind nur Schrägdächer in ortskernübli-
cher Neigung, Gestaltung und Material-
gebung zulässig. Bei eingeschossigen 
Gebäudeteilen und bei besonderen Ge-
bäuden sind auch andere Dachformen 
gestattet. Abweichungen von der Dach-
form sind im Rahmen und unter der Vo-
raussetzung von Ziffer 3.2.2 gestattet. 

 

 3.10.2 Bei eingeschossigen Gebäudeteilen bis 
zu einer grössten Höhe von 4.0 m und 
bei besonderen Gebäuden entfällt das 
Schrägdachgebot. 

Entspricht in der Wirkung dem 2. Satz der bis-
herigen Ziff. 3.7.1. Es wird jedoch dahingehend 
präzisiert, dass eingeschossige Gebäude über 
einer grössten Höhe von 4.0 m nicht mit einem 
Flachdach versehen werden können. 

3.7.2 Soweit die Kernzonenpläne Hauptfirst-
richtungen bezeichnen, sind sie einzu-
halten. 

3.7.2 streichen Hauptfirstrichtungen sind nicht mehr vor-
gesehen. 

3.7.3 Die Belichtung des Dachraumes hat in 
erster Linie von der Giebelfassade her zu 
erfolgen. Dachaufbauten sind nur im er-
sten Dachgeschoss zulässig. Sie haben 
hinsichtlich Stellung, Form, Grösse und 
Gestaltung dem Stil des Gebäudes so-
wie der ortskernüblichen Bauweise zu 
entsprechen. Ortskernüblich sind na-
mentlich Giebellukarnen mit 2 m2 Front-
fläche. 

3.10.3 Die Belichtung des Dachraumes hat in 
erster Linie von der Giebelfassade her zu 
erfolgen. Dachaufbauten sind nur im er-
sten Dachgeschoss zulässig. Sie haben 
hinsichtlich Stellung, Form, Grösse und 
Gestaltung dem Stil des Gebäudes sowie 
der ortskernüblichen Bauweise zu ent-
sprechen. Ortskernüblich sind namentlich 
Giebellukarnen mit 2 m2 Frontfläche. 

Die Detailbestimmungen über die Gestaltung 
und die Frontfläche der Dachaufbauten werden 
fallengelassen. 
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3.7.4 Bei Gebäuden in den Kernzonen Lang-
acker und Dorf (Kernzonenpläne Nr. 1 
und 2) sind Dacheinschnitte nicht ge-
stattet. In den übrigen Kernzonen sind 
Dacheinschnitte bei Neubauten im ersten 
Dachgeschoss auf max. ¼ der Dachsei-
tenlänge erlaubt. Dacheinschnitte und 
Dachaufbauten dürfen zusammen höch-
stens die Hälfte der entsprechenden 
Fassadenlänge betragen. 

3.10.4 Bei Gebäuden in den Kernzonen Lang-
acker und Dorf (Kernzonenpläne Nr. 1 
und 2) sind Dacheinschnitte nicht ge-
stattet. In den übrigen Kernzonen sind 
Dacheinschnitte nur bei Neubauten und 
im ersten Dachgeschoss auf max. ¼ der 
betreffenden Fassadenlänge erlaubt. 
Dacheinschnitte und Dachaufbauten dür-
fen zusammen höchstens die Hälfte der 
betreffenden Fassadenlänge betragen. 

 

 3.10.5  Die Traufe darf weder durch Dachauf-
bauten noch durch Dacheinschnitte un-
terbrochen werden. 

 

3.7.5 Einzelne Dachflächenfenster von max. 
0.50 m2 Glasfläche sind zulässig. 

3.10.6  In der Regel sind einzelne Dachflächen-
fenster mit einer maximalen Glasfläche 
von max. 0.50 0.60 m2 Glasfläche sind 
zulässig. Vorbehalten bleiben die Be-
stimmungen gemäss Ziffer 3.2.2 BZO. 

Die Erhöhung des Flächenmasses erscheint 
zweckmässig. Daraus entwickeln sich keine 
nachteiligen Auswirkungen auf die Erscheinung 
der Dächer. 

   
3.8 Umgebungsgestaltung 3.11 Umgebungs- und Strassenraumge-

staltung (K1 und K2) 
 

3.8.1 Die für den jeweiligen Ortsteil typische 
Umgebungsgestaltung ist zu erhalten 
und bei Sanierung oder Neubauten wie-
der herzustellen. 

3.11.1 Die für den jeweiligen Ortsteil typische 
Umgebungsgestaltung, ist eingeschlos-
sen die Vorgärten, sind zu erhalten und 
bei Sanierung oder Neubauten allen bau-
lichen Massnahmen strukturgerecht wie-
der herzustellen.  
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 3.11.2 Für die Beurteilung der Aussenraumge-
staltung sind die vom Gemeinderat aus-
gearbeiteten Strassenraumgestaltungs-
konzepte wegleitend. 

Die Gemeinde Männedorf hat wenigstens für 
die folgenden bezeichneten Strassenräume 
Gestaltungskonzepte auszuarbeiten: 
• Dreinepperstrasse / Langackerstrasse  
• Dammstrasse 
• Kugelgasse sowie unterer Teil der 

Bahnhofstrasse 
• Brunngasse / Bahngasse 
• Alte Landstrasse / Saurenbachstrasse 
• Hasenackerstrasse 
• Schellenstrasse 

3.8.2 Veränderungen des gewachsenen Ter-
rains sind auf ein Minimum zu beschrän-
ken. 

3.11.3  Veränderungen am gewachsenen Bo-
den sind auf ein Minimum zu beschrän-
ken. Die sichtbare Gebäudehöhe darf 
durch Abgrabungen die maximal zuläs-
sige Gebäudehöhe nicht überschreiten. 
Davon ausgenommen sind Haus- und 
Kellerzugänge sowie Einfahrten zu Ein-
zel-, Doppel oder Sammelgaragen. 

 

3.8.3 Es sind nur betriebseigene Reklamen in 
unaufdringlich wirkender Form gestattet. 

3.11.4 Es sind nur betriebseigene Reklamen in 
unaufdringlich wirkender Form gestattet. 

 

   
3.9 Abstände gegenüber Gebäuden mit 

brennbaren Aussenwänden 
3.12 Abstände gegenüber Gebäuden mit 

brennbaren Aussenwänden 
 

Die kantonale Abstandsvorschrift für 
Bauten mit brennbaren Aussenwänden 
findet keine Anwendung. 

Die kantonale Abstandsvorschrift für 
Bauten mit brennbaren Aussenwänden 
findet keine Anwendung. 
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3.10 Abbruch 3.13 Abbruch  
Die Abbruchbewilligung für Bauten und 
bauliche Bestandteile der Umgebungs-
gestaltung ist zu erteilen, wenn die Bau-
lücke das Ortsbild nicht beeinträchtigt 
oder wenn die Erstellung des Ersatzbaus 
gesichert ist. 

Die Abbruchbewilligung für Bauten und 
bauliche Bestandteile der Umgebungs-
gestaltung ist zu erteilen, wenn die Bau-
lücke das Ortsbild nicht beeinträchtigt 
oder wenn die Erstellung des Ersatzbaus 
gesichert ist. 

Der Schutz von Einzelobjekten bleibt vorbe-
halten ohne dass er explizit genannt sein muss. 
Der Schutz erfolgt in der Regel durch eine 
Verfügung oder einen Vertrag (§ 205 PBG).  

   
3.11 Renovationen 3.14 Renovationen  

Die Gestaltungsvorschriften gelten auch 
für Renovationen. 

Die Gestaltungsvorschriften gelten auch 
für Renovationen. 
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 3.15 Gestaltungsplanpflicht  
 3.15.1 Für die in den Kernzonenplänen bezeich-

neten Gebiete mit Gestaltungsplanpflicht 
sind die unter Ziffer 12.7 umschriebenen 
Anforderungen zu erfüllen.  

Für folgende in den Kernzone K1 oder K2 
gelegenen Gebiete bzw. Teilgebiete sind 
Gestaltungspläne im Sinne von § 83 ff PBG 
aufzustellen: 
• Neugut / Thalbrunnen  

(K1 Langacker, Kat. Nrn. 3191 und 3882) 
• Hofen (K2 Hofen, Kat. Nrn. 6025, 7557, 7558 

und 7534) 
• Halden  

(K2 / W1.7, Kat. Nr. 6083)  
• Allenberg Nord  

(K2, Kat. Nr. 7683) 
• Allenberg Süd  

(K2, Kat. Nrn. 6934, 6935, 5528, 5529, 5217) 
Die gebietsspezifischen Anforderungen sind in 
den Ziffern 12.7.2 – 12.7.8 12.7.9 festgehalten, 
weil die Gestaltungsplanpflicht teilweise auch 
ausserhalb der Kernzonen liegende Gebiete 
betrifft. 
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 3.15.2 Gestaltungspläne, die den Rahmen der 
Bau- und Zonenordnung sowie die nach-
stehenden Erleichterungen nicht über-
schreiten, bedürfen lediglich der Zustim-
mung des Gemeinderates und der Ge-
nehmigung durch die Baudirektion.  
Folgende Erleichterungen können in Ge-
bieten mit Gestaltungsplanpflicht, davon 
ausgenommen das Gebiet Allenberg 
Nord, beansprucht werden: 

 

 - zusätzliches Vollgeschoss bei gleich-
zeitigem Verzicht auf Dachgeschosse 

- Erhöhung der Gebäudehöhe um  
maximal 3.0 m. 

 

 Bei weitergehenden Abweichungen ist 
die Zustimmung der Gemeindever-
sammlung erforderlich. 
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12. WEITERE FESTLEGUNGEN 12. WEITERE FESTLEGUNGEN  
   
12.1 Arealüberbauungen 12.1 Arealüberbauungen  
12.1.1 Arealüberbauungen sind in allen Wohn-

zonen zulässig, sofern keine Sonderbau-
vorschriften bestehen. 

12.1.1 Arealüberbauungen sind in allen Wohn-
zonen zulässig, sofern keine Sonderbau-
vorschriften bestehen. 

 

 12.1.2  unverändert  
12.1.3 Die zonengemässe Gebäudelängenbe-

schränkung gilt nicht. 
12.1.3 Die zonengemässe Gebäudelängenbe-

schränkung gilt nicht.  
 

 12.1.4, 12.1.5 unverändert  
   
 12.2 Aussichtsschutz  
 unverändert  
   
 12.3 Baumschutz  
 unverändert  
   
 12.4 Aussenantennen  
 unverändert  
   
 12.5 Einrichtungen für erneuerbare  

Energien 
 

 unverändert  
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 12.6 Terrassenhäuser  
 unverändert  
   
 12.7 Gestaltungsplanpflicht  
 12.7.1  Für die im Zonenplan speziell gekenn-

zeichneten Gebiete müssen Gestaltungs-
pläne gemäss § 83 ff. PBG aufgestellt 
werden. 

 

 12.7.2  In allen Gebieten sind Bauten und Anla-
gen sowie deren Umschwung besonders 
gut zu gestalten sowie zweckmässig 
auszustatten und auszurüsten. Zudem ist 
eine nachhaltige Energielösung nachzu-
weisen. Die einzelnen Gestaltungspläne 
sind darüber hinaus auf die nachstehen-
den gebietsspezifischen Ziele auszurich-
ten. 

 

 12.7.3  Gebiet Neugut / Thalbrunnen (K1)   
 - Besondere Rücksichtnahme auf die 

Schutzobjekte Vers. Nrn. 658 und 664 
und den Grünraum Thalbrunnen 

- Baulich integrierter Lärmschutz 
- Ortsbildverträgliche Erschliessungs- 

und Parkierungslösung 
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 12.7.4  Gebiet Halden (K2 / W1.7)  
 - Besondere Rücksichtnahme auf das 

Schutzobjekt Vers. Nr. 817 samt 
Baumbestand 

- Respektierung der topografischen 
Verhältnisse mit Freihaltung des cha-
rakteristischen Geländerückens 

- Geländeschonende Erschliessung  

 

 12.7.5  Gebiet Allenberg Nord (K2)  
 - Besondere Rücksichtnahme auf die 

Schutzobjekte Vers. Nrn. 220, 365 
und 882 

- Durchlässige Ausbildung des nördli-
chen Siedlungsrandes 

- Hochwassersicherer Ausbau sowie 
Revitalisierung des Saurenbachs (Öf-
fentliches Gewässer Nr. 8) 

- Gesamthöhe Gebäude mit Schrägdä-
chern max. 9.0 m 

- Gesamthöhe Gebäude mit Flachdä-
chern max. 7.5 m 

 

 12.7.6  Gebiet Allenberg Süd (K2)  
 - Besondere Rücksichtnahme auf die 

Schutzobjekte Vers. Nrn. 79 und 82  
- Freihalten einer grösseren Rebfläche 

am südlichen Gebietsrand 
- Durchlässige Ausbildung des nördli-

chen Siedlungsrandes 
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 12.7.7  Gebiet Bahnhof / Mittelwies (Z)  
 - Zentrumsüberbauung in hoher bauli-

cher Dichte mit Mischnutzungen  
- Aufenthaltsfreundliche und nutzungs-

flexible öffentliche Aussenräume 
- Reduzierte Anzahl Pflichtparkplätze 

sowie Integration der P+R-Anlage 

 

 12.7.8  Gebiet Hofen (K2)  
 - Schutz des Naherholungsgebietes am 

Dorfbach (Kirchtobel) 
- mittels einer Grünfläche in Form 

eines Waldabstandes von 30 m 
gemessen ab der Waldgrenze 

- durch Ausschluss des motorisier-
ten Individualverkehrs, einge-
schlossen die Zufahrten zu 
Grundstücken und Abstellplätzen, 
auf dem Fussweg (Wanderweg) 
"Kirchtobelstrasse" 

- Quartierverträgliche Erschliessung 
und Parkierung 

- Rücksichtnahme auf die umliegenden 
Schutzobjekte 

 

 12.7.9  Bei zweckmässiger Unterteilung des je-
weiligen Gebietes können mehrere Ge-
staltungspläne aufgestellt werden, die 
nicht gleichzeitig festzusetzen sind. 
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 12.8 Fachgremium  
  Für die Beurteilung wichtiger Bauvorha-

ben hinsichtlich Gestaltung und Einord-
nung kann zieht der Hochbau-/Planungs-
ausschuss ein unabhängiges Fachgre-
mium bei. beiziehen und zwar namentlich 
bei: Das Fachgremium wird durch die 
Bewilligungsbehörde beigezogen bei 
Bauvorhaben von übergeordneter Be-
deutung sowie im Falle der gestalteri-
schen Verweigerung einer Baubewilli-
gung. Das Fachgremium beurteilt im Auf-
trag des Hochbau-/Planungsausschus-
ses namentlich:  

Im Protokollauszug des Hochbau/Planungs-
ausschusses vom 27.4.2010 ist der Regelungs-
bedarf näher umschrieben. 

 - Bauvorhaben in Kernzonen 
- Bauvorhaben in der Quartiererhal-

tungszone  
- Bauvorhaben in der Zentrumszone 
- Bauvorhaben in den Zonen für  

öffentliche Bauten 
- der die Aufstellung von Gestaltungs-

plänen  
- der die Beanspruchung von Sonder-

bauvorschriften 
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 - Arealüberbauungen  
- grosse Bauvorhaben, welche mindes-

tens die Fläche einer Arealüberbau-
ung umfassen 

- Schutzobjekten 
- Bauvorhaben ausserhalb der Bau 

zonen 

 

 Das für die Beurteilung und den Vollzug 
notwendige Regelwerk ist durch den 
Gemeinderat zu erlassen. Nur die direkt 
durch das Baugesuch verursachten Kos-
ten wie Visualisierungen, Fachbeurtei-
lungen, Modelle und dergleichen gehen 
zu Lasten des Bauwilligen. Sämtliche Ko-
sten für die Bereitstellung der Beurtei-
lungsgrundlagen wie die ortsbauliche 
Analyse, Visualisierungen, Fachbeurtei-
lung, Modelle und dergleichen gehen zu-
lasten der Bauherrschaft. 

 

 


